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Vorwort

So wie sich das Versammlungsgeschehen stets – und teils im Wortsinn – in Be­
wegung befand, so entwickelt es sich bis heute durch das Handeln der Beteiligten 
fort. Neue Handlungsformen werden erprobt, neue Techniken nutzbar gemacht, 
die Frage, was „Versammlung“ sei, unter gewandelten Umständen neu gestellt.

Versammlungsgeschehen und Versammlungsrecht haben sich dabei zu jeder 
Zeit wechselseitig beeinflusst und gemeinsam verschiedene Phasen und Erschei­
nungsformen durchlaufen, dabei jedoch eine beeindruckende Kontinuität bewahrt, 
die sich wesentlich in der Idee der organisierten Versammlung zeigt. Ich hoffe, die 
Freude an dieser Entdeckungsreise durch die Geschichte des Versammlungsrechts 
ist an manchen Stellen lesbar geworden.

Diese Arbeit entstand begleitend zu meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungs­
geschichte an der Universität Bielefeld. Dort lag sie im Frühling 2015 als Disser­
tation vor. Spätere Entwicklungen, namentlich das zwischenzeitlich erlassene 
Landesversammlungsgesetz Schleswig-Holsteins, konnten teilweise noch berück­
sichtigt werden.

Mein Dank gilt Prof. Dr. Christoph Gusy, der mich seit meiner Zeit als studen­
tische Hilfskraft an seinem Lehrstuhl stets gefördert hat und mir den Freiraum ließ, 
das geschichtliche Interesse mit dem Versammlungsrecht in dieser Arbeit zu ver­
binden. Ich danke zudem Prof. Dr. Kathrin Groh, die mir den Weg zum Lehrstuhl 
eröffnet hat.

Herrn Prof. Dr. Johannes Hellermann danke ich für die wichtigen Hinweise im 
Zweitgutachten. Aufgrund der Vorschläge der Gutachter habe ich die Arbeit für 
diese Veröffentlichung in Teilen neu gegliedert und erweitert.

Die Kontinuität meiner Arbeit am Lehrstuhl Christoph Gusys war Anett Röder,  
ihr sei an Stelle der vielen dort gewonnenen Freunde herzlich gedankt. Ein besonde­
rer Dank gilt zudem Kriemhild Ottensmeier, für die große Hilfe bei allen Aufgaben. 
Dass diese Arbeit trotz der Beschädigung der Manuskriptdatei gedruckt werden 
konnte, verdanke ich meinem Bruder Matthias sowie den Mitarbeitern des Verlages.

Meinen Eltern, Brigitte und Bernd Ebeling, danke ich dafür, für alles Gute den 
Weg bereitet zu haben. Dem Andenken meines Vaters ist diese Arbeit gewidmet.

Der größte Dank gebührt Franziska, deren Rückhalt diese Arbeit erst möglich 
gemacht hat.

Bielefeld, im Juli 2016� Christoph Ebeling
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Kapitel 1

Die Organisationsidee

A. Einleitung

Dem Versammlungsgesetz liegt die Idee der organisierten Versammlung zu­
grunde. Dieser Satz findet sich in gleicher oder zumindest ähnlicher Formulierung 
in einer Vielzahl versammlungsrechtlicher Veröffentlichungen.1 Ob freilich auch 
der Satz „Dem Versammlungsrecht liegt die Idee der organisierten Versammlung 
zugrunde.“ – sei es auch nur bezogen auf Deutschland – derart breite Zustimmung 
finden würde, scheint dagegen fraglich. Die unterschiedliche Beurteilung bedarf 
zunächst einer begrifflichen Einordnung.

Die Idee der organisierten Versammlung (kurz: Organisationsidee) meint die 
Vorstellung, dass eine Versammlung sich aus einer Zentralinstanz2, dem Ver­
anstalter bzw. Leiter, und Teilnehmern zusammensetzt, wobei dem Veranstalter 
im Wesentlichen die Aufgabe der Initiation und Vorbereitung, dem Leiter die der 
Durchführung der Versammlung zukommt und beide Rollen in einer Person zu­
sammenfallen können. Die Teilnehmer sind nach dieser Vorstellung eine notwen­
dige Begleiterscheinung der Durchführungsphase der Versammlung.

	 1	Vgl. bei teils unterschiedlicher Wertung nur Füßlein, Versammlungsgesetz, 1954, S. 11: 
der „den Entwurf beherrschende Gedanke“; Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, 2010, 
Art. 8 Rn. 65: „Regelfall“; Hoffmann-Riem, in: Denninger u. a., AK-GG, 2001, Art. 8 Rn. 7: 
traditionelle „Vorstellung ‚formierter‘ Versammlungen“ unter Verweis auf Frankenberg, KJ 
1981, 269 (281 f.); Kannengießer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, GG, 2011, Art. 8  
Rn.  15; Kloepfer, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, 2009, § 164 Rn. 34: „Grundmodell“; Kniesel/Poscher, in: Lisken/Denninger, 
Handbuch des Polizeirechts, 2012, Kap.  K Rn.  209; Schwäble, Das Grundrecht der Ver­
sammlungsfreiheit, 1975, S.  105: dieser „Versammlungstypus“ liege der „Gestaltung des 
Versammlungsgesetzes“ zugrunde; Zeitler, Versammlungsrecht, 1994, Rn. 324: „Modell der  
geordneten Versammlung“. Vgl. a. Ehrentraut, Versammlungsfreiheit, 1990, S.  202: „ver­
meintlich obrigkeitsstaatlich-hierarchische Struktur des Versammlungsbildes des Versamm­
lungsgesetzes“.
	 2	Den Begriff „Zentralinstanz“ verwendet bereits Schwäble, Das Grundrecht der Versamm­
lungsfreiheit, 1975, S. 105.
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Mit dem Begriff Versammlungsgesetz wird hier das auch nach der Föderalis­
musreform 20063 gem. Art. 125a Abs. 1 S. 1 GG als Bundesrecht fortgeltende Ver­
sammlungsgesetz des Bundes (VersG)4 bezeichnet.5

Versammlungsrecht hingegen wird hier als Begriff verwandt, wenn auf alle Nor­
men abgestellt wird, die sich mit Versammlungen befassen, besonders aber nicht 
nur solche des deutschen Versammlungsrechts.6

Zunächst soll nun untersucht werden, welche Normen des VersG geeignet sind, 
den Eingangssatz zu belegen.

B. Ausgangspunkt: Die Idee  
der organisierten Versammlung im VersG

I. Die Regelungssystematik des VersG

Das VersG folgt trotz einer Neufassung7 weiterhin einer etwas unglücklichen 
Einteilung. Wie auch Art. 8 GG trennt das VersG nach Versammlungen in ge­
schlossenen Räumen und unter freiem Himmel. Diese Begrifflichkeiten sind zahl­
reich beschrieben, definiert und kritisiert worden. Ohne die Diskussion daher 
erneut aufgreifen zu müssen, sei hier nur die Erläuterung Froweins8 angeführt:

„Die Versammlung unter freiem Himmel wird ja nicht deswegen von der im geschlossenen 
Raum unterschieden, weil die Gefahr des Naßwerdens durch Regen für die Teilnehmer be­
steht, sondern weil die Kommunikation mit der Außenwelt die Versammlung unter freiem 
Himmel besonders störungsanfällig und gefährlich macht.“

Entscheidend für die Abgrenzung ist folglich die Abgeschlossenheit der Kom­
munikation – auch im Sinne von Einwirkungsmöglichkeiten – zur Seite, nicht aber 
nach oben.9

	 3	Föderalismusreformgesetz I vom 28.08.2006, BGBl. I, S. 2034, durch welches die Ge­
setzgebungskompetenz des Bundes für das Versammlungsrecht, Art. 74 Abs. 1 Nr. 3 GG a. F., 
entfallen ist, wodurch diese, entsprechend dem Regelfall des Art. 70 Abs. 1 GG, nunmehr den 
Ländern zukommt.
	 4	Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 15.11.1978 (BGBl. I, S. 1789), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur 
Zusammenführung der Regelungen über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes 
vom 08.12.2008 (BGBl. I, S. 2366).
	 5	Zu den bereits erlassenen bzw. in Vorbereitung befindlichen Versammlungsgesetzen der 
Länder sowie den Musterentwürfen für ein (einheitliches) Versammlungsgesetz s. Kap. 2 H.
	 6	Zur EMRK sowie zu den Regelungen verschiedener europäischer Länder s. Kap. 3 A. II. 2.
	 7	BGBl. I, S. 1789 aus 1978.
	 8	Frowein, NJW 1969, 1081 (1083). Mit gleicher Wertung aber anderer Definition BVerfGE 
128, 226 (255 f.), s. dazu Kap. 3 B. I. 3. f).
	 9	Entsprechend noch BVerfGE 69, 315 (348) sowie Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, 
GG, 2010, Art.  8 Rn.  54 f. m. w. N. Pointiert auch Ball, Vereins- und Versammlungs-Recht, 
1894, S. 29 (Anm. 7) zu Art. 29 der Preußischen Verfassung von 1850: „der Ausdruck für den 
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In dieser Aufteilung des Gesetzes allein läge demnach kein Problem, wenn nicht 
das VersG die heutige10 Bedeutung der unterschiedlichen Formen der Versamm­
lung gleichsam auf den Kopf stellte, indem es die konfliktträchtigere und an sich 
eher regelungsbedürftige öffentliche11 Versammlung unter freiem Himmel zurück­
stellte und nach den allgemeinen Regelungen der §§ 1–3 VersG zunächst die öffent­
lichen Versammlungen in geschlossenen Räumen regeln würde (§§ 5–13 VersG),  
um sodann für die öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel im dritten  
Abschnitt (§§ 14–20 VersG) in §§ 18 f. VersG auf jene Regelungen zu verweisen.12 
Dieses System mag zu manch unnötiger Konfliktverschärfung geführt haben, in­
dem es mehr zur Verwirrung als denn zur Klärung taugt. Weitere Brisanz erfährt 
diese Regelungssystematik dadurch, dass Art.  8 Abs.  2 GG einen Gesetzesvor­
behalt nach seinem Wortlaut nur für Versammlungen unter freiem Himmel vor­
sieht, Regelungen über Versammlungen in geschlossenen Räumen also nur als 
Ausgestaltung im Sinne des Art. 8 Abs. 1 GG bzw. als Konkretisierung der dem 
Art. 8 Abs. 1 VersG immanenten Grenzen möglich sind,13 was der Gesetzgeber des 
VersG mit der Einordnung des § 20 VersG, der das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 
S. 2 GG erfüllt, in den dritten Abschnitt des Gesetzes auch deutlich macht. Die 
Regelungen werden im Folgenden zur besseren Übersichtlichkeit gemeinsam be­
handelt und Unterschiede jeweils hervorgehoben.14

Gegensatz: [zu geschlossenen Räumen] „unter freiem Himmel“ ist schlecht gewählt, die Ge­
fährlichkeit der Vers.[ammlung] u.[nter] fr.[eiem] H.[immel] beruht nicht auf dem Herbei­
fliegen des Publikums.“ Dennoch verlangt Ball, insoweit anders als die vorstehend Genann­
ten, eine „nach allen drei Dimensionen abgeschlossene“ Versammlungsstätte, also einen „nach 
Länge, Breite und Höhe geschlossenen Raume“, ebd. Ebenso noch Arndt, Verfassungsurkunde, 
1886, S. 57: „Räume, welche in Länge, Breite und Höhe geschlossen sind.“
	 10	Zum Grund der Regelung auf diese Weise Kap. 2 F. IV. 2. a). 
	 11	Eine Versammlung ist öffentlich, wenn sie nicht nur einen abgeschlossenen oder individu­
ell abgegrenzten Personenkreis umfasst, BVerwG, NVwZ 1999, 992; Gusy, in: von Mangoldt/ 
Klein/Starck, GG, 2010, Art.  8 Rn.  60 m. w. N. So bereits Anschütz, Verfassungsurkunde, 
1912, S. 528, der auf die tatsächliche Zutrittsmöglichkeit abstellt. Das GG kennt diese Unter­
scheidung nicht. Wird im Folgenden von Versammlungen gesprochen, sind, soweit nicht aus­
drücklich anders hervorgehoben, nur öffentliche Versammlungen gemeint. Nichtöffentliche 
Versammlungen will das VersG ausweislich § 1 Abs.  1 VersG nämlich nicht regeln. Zu de­
ren Besonderheiten Ketteler, DÖV 1990, 954. Anders Trubel/Hainka, Versammlungsrecht, 
1953, § 1 Rn.  4, die aufgrund der Satzstellung des § 1 Abs.  1 VersG für Aufzüge auch sol­
che nichtöffentlicher Art durch das VersG als erfasst ansehen wollen. Wie hier aber Dietel/
Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetz, 2011, § 1 Rn.  215; Ott/Wächtler/Heinhold, Versamm­
lungsgesetz, 2010, § 2 Rn. 2; zum Versammlungsbegriff des GG, der auch nichtöffentliche Ver­
sammlungen umfasst, Kap. 3 A.
	 12	Die daraus resultierende schwierige Lesbarkeit kritisiert etwa Samper, Leitfaden, 1969, 
S.  7; ganz anders aber Trubel/Hainka, Versammlungsrecht, 1953, S.  8: „durchaus klar und 
übersichtlich“. Diese Art der Regelung, insb. der Einsatz von Verweisungen geht zurück auf die 
ältere preußische Verordnungsgebung, s. Kap. 2 C. I.
	 13	Dazu m. w. N. Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, 2010, Art. 8 Rn. 63.
	 14	Das erlangt Bedeutung bei der Rechtfertigung der an die Ordnungsidee anknüpfenden 
Ordnungsvorschriften, s. Kap. 3 B. II.
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